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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1925

Norm

ForstG 1852 §72

Rechtssatz

Unzulässigkeit des Rechtsweges für Schadenersatzansprüche aus Beschädigungen des Waldeigentums, sobald die

politische Behörde wegen der schädigenden Handlung ein Straferkenntnis erlassen hat (selbst wenn sie nicht auch

gleichzeitig einen Schadenersatz zugesprochen hat).

Entscheidungstexte

2 Ob 675/25
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